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Dichtstoff-Charakterlsierung 


1 Zielsetzung 

Zur Charakterisierung von Dichtsloffen werden in der 
Praxis häufig die Begriffe elastisch und plastisch sowie de
ren Kombination plastoelastisch und elastoplastisch ver
wendet , ohne daß bisher für diese Kurzcharakterisierungen 
z.B. In DIN 52460 "Begriffe eine Definttion existiert . Da 
andererseits von vielen Dichtstoff-Anwendern eine prakti
sche Notwendigkeit zur Kurzcharakterisierung von Dicht
stoffen (z.B. für die Kartuschenbeschriftung) gesehen wird, 
schlägt der Technische Arbeitskreis des IVD für die obigen 
Begriffe einheitliche Definitionen vor. Dabei gingen die Mit
glieder bei der Beratung von dem Leitgedanken aus, die 
Derirlilion dieser Begriffe durch eine Verknupfung des ge
normten Prüfverfahrens für das Rückstellvermögen mit der 
zur Zeit noch empirischen, durch langjährige praktische Er
fahrung ermittelten "Zulässigen Gesamtverformung" (ZGV) 
zu erreichen. Unter der zulässigen Gesamtverfonnung 
(ZGV) versteht man den Verformungsbereich (Gesamtheit 
on Dehnung, Stauchung, Scherung) . innerhalb dessen die 

Fugenabdichtung ihre Funktionsfähigkeit beibehält. 

2 Def init ion der Begriffe 

Zur Definition der Begriffe elastisch/plastisch bel der Be
schreibung von Dichtstoffen soll das Rückstellvermögen 

nach DIN EN 27389. Vertahren B herangezogen werden. 
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Die Prufdehnung wird dabei in Abhängigkeit von der vom Dicht
stotfhersteller in eigener Verantwortung angegebenen zulässI
gen Gesamtverformung (ZGV) wie folgt gewählt: 

Zulasslge Gesamt Prütdehnung 
verformung (ZG V) 

15 

25% 100 % 
20 0

' 0 80 o~ 
0 

'0 60% 
10% 50% 

Die Methode darf nicht im Umkehrschluß zur Ermittlung und 
Festlegung der zulässigen Gesamtverformung (ZGV) ver

wendet werden. 

Bel einer zulässigen Gesamtverformung (ZGV) unter 10 % ist 
eine vernünftige meßtechnische Erfassung des Rückstellver
mögens nicht möglich. Solche Dichtstoffe können daher nach 
dieser Methode den obigen Begriffen nicht zugeordnet werden. 

Rückstellvermögen in % Dichtstoff-
gemessen aus der chara kterisierung 
Prüfdehnung 

70 Elastisch 

< 70 Plastoelastisch 

" 20 <40 Elastoplastisch 

< 20 Plastisch 
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3 Zusammenfassung 
Die oben beschriebene Methode erlaubt nach folgendem 
Schema eine Dlchtstoff-Charakterislerung: 

DIN EN 27389.
Zuiassige Gesamt Verlahren 8 

verlormung I Aue stellvermögen 
~ 

T 

Rucks ellvermögen 
in 0 '0 
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Elastisch Plas oelas isch Elastoplastisch Plasllsch 

Beispiel tür eine Produk1aussage: 

Wenn ein Dichtstoff unter Bezug auf das IVO-Merkblatt ge
prüft und mit einem der vorgegebenen Begriffe ausgelobt 
wird, dann muß auch die als Grundlage benutzte zulässige 
Gesamtverlormung (ZGV) mit angegeben werden. 

Beispiel: 	 plastoelastisch, 20o~ zulässige Gesamtverlor
mung (ZGV) oder 
elastisch. 0% zulässige Gesamtverformung 

(ZGV) 
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Uteraturhlnweis: 
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